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Obligatorium
fiur die aus

der Wehrpflicht
entlassenen
Wehrmanner?

Von berufener Seite bringen
wir im Sinne eines Diskus-
sionsbeitrages einige Ausfiih-
rungen zu den umstrittenen
Artikeln 34 und 35, die sich
mit der Schutzdienstpflicht be-
fassen. Es geht hier um ein
grundsatzliches Problem, das
im Sinne einer realistischen
und den wirklichen Gegeben-
heiten Rechnung tragenden
Losung einer griindlichen Ab-
kldarung bedarf. Die Redaktion.

Bei den Vorberatungen zum Ent-
wurf eines Bundesgesetzes iiber den
Zivilschutz war wohl das am aus-
giebigsten debattierte Thema die
Schutzdienstpflicht. Nach reiflicher
Ueberlegung kam das Eidgendssische
Justiz- und Polizeidepartement zur
Ueberzeugung, in der es von ver-
schiedenen Seiten unterstilitzt wurde,
dass gegenwirtig fir die Militir-
diensttauglichen und die Ausge-
musterten ein Obligatorium vorge-
sehen werden sollte, dass aber die
aus der Wehrpflicht Entlassenen
heute noch nicht in dieses Obliga-
torium einzubeziehen seien.

Bedeutende Verbinde, die fiir den
Zivilschutz sehr positiv einstehen,
konnen dem Gesetzesentwurf in die-
sem Punkt nicht zustimmen. Einige
wenige Kantone haben im Vernehm-
lassungsverfahren ebenfalls den
Wunsch gedussert, man mochte das
Obligatorium auf die ehemals Wehr-
pflichtigen ausdehnen.

Andere bedeutende Landesver-
bénde warnten eindriicklich vor dem
Einbezug der ehemals Wehrpflich-
tigen in die obligatorische Schutz-
dienstpflicht und verlangen fiir die-
sen Ausbau den Nachweis eines Be-
diirfnisses. Da die Meinungen nach
dem Vernehmlassungsverfahren ge-
teilt waren, legte der Bundesrat
diese Frage auch dem Landesvertei-
digungsrat vor. Er erklérte sich mit
der Fassung des Entwurfes mehr-
heitlich einverstanden.

Sicher sind es nicht leicht zu neh-
mende Entschliisse, die in dieser
Sache gefillt wurden. Das Eidgenos-
sische Justiz- und Polizeideparte-
ment stiitzte sich dabei auf die nach-
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stehenden Ueberlegungen: Der Ge-
samtbedarf wurde bis heute auf
Grund von Erfahrungen und Beur-
teilungen aus dem In- und Ausland
geschétzt; als Richtzahl nahm man
an, dass ein Drittel der zurilickblei-
benden Bevolkerung eingesetzt wer-
den miisse. Das ergab eine Gesamt-
bedarfszahl zwischen 800000 und
840 000 Personen. Die Abteilung fir
Luftschutz stellt gegenwirtig mit
den Kantonen zusammen eine die
ganze Schweiz zusammenfassende
Zivilschutz-Solltabelle auf, aus der
dann der wirkliche Bedarf ersicht-
lich sein wird. Es ist anzunehmen,
dass diese Unterlagen im Laufe des
Jahres 1962 vorliegen werden.

Alle Instanzen, die am Aufbau des
Zivilschutzes mitarbeiten, sind darin
einig, dass rascher als bisher die
Vorgesetzten und die Spezialisten
ausgebildet werden sollten und auch
die Aushildung der Mannschaften
der ortlichen Schutzorganisationen
und des Betriebsschutzes vorzuneh-
men sei. Dazu braucht es eine gros-
sere Anzahl Personen. Soweit es
Ménner betrifft, werden sie durch
die Schutzdienstpflicht, wie sie im
Entwurf zum Zivilschutzgesetz um-
schrieben wird, bereitgestellt. Die
benostigten Frauen allerdings miissen
sich freiwillig zur Uebernahme der
Schutzdienstpflicht bereitfinden. Fir
diesen ersten Weiterausbau schafft
das Gesetz also die Grundlagen in
personeller Hinsicht. Notigenfalls
trdgt die Armee durch Dispensa-
tionen ihren Teil dazu bei.

Wenn man nun auch die Mann-
schaften der Hauswehren einteilen
und in obligatorischen Kursen aus-
bilden wollte, dann reichen die
durch den Entwurf bereitgestellten
Besténde allerdings nicht mehr. Es
darf aber damit gerechnet werden,
dass sich fur den Schutz des eigenen
Heimes, der Familie, der Hausge-
meinschaften doch genligend Frei-
willige finden werden. Sollte das
wider Erwarten nicht der Fall sein,
so misste durch ein erweitertes Obli-
gatorium das notige Personal bei-
gebracht werden. Da heute noch
keine Uebersicht liber die Meldung
von Freiwilligen besteht, kann auch
nicht ermittelt werden, wie weit das
Obligatorium spéter allenfalls noch
ausgedehnt werden muss.

Ein weiterer Grund, warum heute
der Einbezug aller aus der Wehr-
pflicht Entlassenen unrichtig wére,
ist der, dass mit dem Abbau der
Wehrpflicht im Rahmen der Armee-
organisation erst in einigen Jahren
begonnen wird. 1964 sollen zwei,
1966 dann drei und 1967 die rest-
lichen drei Jahrginge zusitzlich ent-
lassen werden. Wenn heute ein vol-
les Obligatorium beschlossen wiirde,
dann miissten 1965 die 59- und 60jah-
rigen Wehrménner noch umgeschult
werden, 1966 wiren es dann die 57-
und 58jadhrigen usw.

Es ist auch der Umstand zu be-
riicksichtigen, dass fiir die Schulung
und ganz besonders fiir den Einsatz
noch nicht geniligend Ausriistungen
und Korpsmaterial vorhanden sind;
auch das benoétigte Instruktionsper-
sonal steht noch nicht {iberall zur
Verfiigung. Selbst wenn sofort die
50- bis 60jdhrigen ehemaligen Ar-
meeangehorigen zur Verfligung ge-
stellt wiirden, so konnte die vollum-
fangliche Ausbildung erst nach einer
gewissen Anlaufzeit beginnen.

Ein wichtiger Grund liegt auch
darin, dass uber die gleichzeitige
Verwendung der aus der Wehrpflicht
entlassenen Méanner in der Kriegs-
wirtschaft und im Zivilschutz Rege-
lungen noch ausstehen. Um aber
uber die flir den Zivilschutz wirklich
zur Verfligung stehenden Personen
Uebersicht zu erhalten, ist eine Ab-
klarung noétig. Sie wird im néchsten
Jahr in Angriff genommen.

Alle diese Griinde zusammenge-
fasst lassen es fiir richtig erschei-
nen, ein Obligatorium nur so weit
auszudehnen, als Personal fiir den
Ausbau erwiesenermassen benotigt
wird und die Ausbildungsmdéglich-
keiten auch wirklich vorhanden sind,
sowohl hinsichtlich Instruktionsper-
sonal wie Material.

Aber das hindert keinesfalls, dass
sich alle nicht in der Armee einge-
teilten Wehrménner tber 50 Jahre
heute schon zur freiwilligen Ueber-
nahme der Schutzdienstpflicht ent-
schliessen und eine Grundausbildung
mitmachen im Samariterdienst, in
Erster Hilfe und in der Brandbe-
kdmpfung, oder dass sie sich flir die
Kriegsfeuerwehr melden. Sie kénnen
heute schon wertvolle Arbeit leisten.
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Die Inserate
sind ein
wichtiger
Bestandteil
unserer
Zeitung!

Sie orientieren die fir den
Zivilschutz verantwortlichen
Behorden tber die gilinstigen
und der Empfehlung werten
Bezugsquellen bei der
Anschaffung von Material
und Geréaten




	Obligatorium für die aus der Wehrpflicht entlassenen Wehrmänner?

